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Nach den Parlamentswahlen:
Optimismus gerechtfertigt
Es wäre bestimmt übertrieben, die Wahlen
vom 20./21. Oktober als totalen Sieg der
Frauen zu feiern, aber mit 3 Ständerätin-
nen und 21 Nationalrätinnen sind wir im-
merhin besser vertreten als je zuvor. Der
Anteil der Frauen im Nationalrat hat jetzt
die 10-Prozent-Limite überschritten. Nach
der Einführung des Frauenstimmrechts
1971 waren 11 Frauen gewählt worden,
1975 waren es 15, neuestens sind es 21:
Wenn der Trend anhält, alle vier Jahre
fünf Frauen mehr zu wählen, dann werden
dereinst im Jahre 2043 gleich viele Frauen
wie Männer im Nationalrat sitzen! Wapp-
nen wir uns also mit Geduld (angeblich
eine typisch weibliche Tugend) und mit Zu-
versieht...
Folgende Frauen wurden gewählt (nach
Parteien gruppiert): SP: Hedi Lang, Lilian
Lichtenhagen, Doris Morf) (alle Zürich),
Ursula Mauch (Aargau), Yvette Jaggi
(Waadt), Françoise Vanay (Wallis), Heidi
Deneys (Neuenburg), Amélia Christinat
(Genf). FDP: Martha Ribi, Elisabeth Kopp
(beide Zürich), Geneviève Aubry (Bern),
Liselotte Spreng (Freiburg), Cornelia Füeg
(Solothurn), Susi Eppenberger (St. Gallen),
Alma Bacciarini (Tessin), Gertrude Girard
(Waadt). CVP: Josi Meier (Luzern), Elisa-
beth Blunschy (Schwyz), Gertrud Spiess
(Basel-Stadt), Eva Segmüller (St. Gallen).
POCH: Ruth Mascarin (Basel-Stadt).
In den Ständerat wurden ausser der bis-
herigen Emilie Lieberherr die Schaffhau-
serin Esther Bührer (SP) und die liberale
Genferin Monique Bauer (sie wechselte
vom Nationalrat herüber) gewählt. Unserer
Zürcher Standesvertreterin muss man aller-
dings weiterhin die Daumen drücken,

konnte sie ihren Sitz doch nur mit einem
äusserst knappen Vorsprung auf Rico Jag-
metti (FDP) verteidigen. Angesichts des
prekären Ergebnisses — das selbst abge-
brühte Wahlprofis nie und nimmer erwartet
hätten — und der Tatsache, dass der Tes-
siner Name Jagmetti offenbar Rechtschrei-
beprobleme verursachte, hat der freisin-
nige Parteivorstand eine Nachzählung der
Stimmen und eine Kontrolle der als ungül-
tig erklärten Voten beantragt. Das Resultat
dieses Prozederes stand bei Redaktions-
schluss jedoch noch nicht fest.

Das «Familienoberhaupt»
soll geköpft werden
Ende Oktober hat Bundesrat Kurt Furgler
in Bern das neue Eherecht vorgestellt: Der
Mann ist nicht mehr länger Haupt der Fa-
milie, sondern Mann und Frau sind grund-
sätzlich gleichberechtigt. Sie können sich
partnerschaftiich in die Aufgaben des
Geldverdienens, Haushaltführens und Kin-
dererziehens teilen. Jeder verwaltet sein
Vermögen selber, und im Fall einer Schei-
dung wird die gemeinsame Errungenschaft
geteilt (bisher Mann: zwei Drittel, Frau:
ein Drittel). Die Familie soll jedoch weiter-
hin den Namen des Mannes tragen und
auch sein Bürgerrecht bekommen.
Das neue Eherecht kommt nun in den Na-
tional- und Ständerat. Vor 1982 wird es
kaum in Kraft treten. Vom gesamten Fa-
milienrecht bereits revidiert und in Kraft
sind das Adoptions- und das Kindesrecht.
Vorbereitet werde zurzeit das Eheschei-
dungsrecht, erklärte Bundesrat Furgler.
Später sei dann das Vormundschaftsrecht
an der Reihe. Im Lauf des Novembers
wird der Bundesrat zudem die Botschaft
zur Volksinitiative «Gleiche Rechte für
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Mann und Frau» verabschieden. Der Bun-
desrat lehnt die Volksinitiative ab und will
ihr einen eigenen Vorschlag gegenüber-
stellen, der sich an den Entwurf für die
neue Bundesverfassung anlehnt.

/cb habe e/'nen sehr hoben Pre/'s bezah/f,
um Po//7/'k machen zu können, /cb b/'n zu
wen/'g zuhause, und wenn schon, dann
habe /'cb nur noch Ze/7 für d/'e K/'nder. Der
Mann mussfe /ahre/ang zurückstehen. L/nd
zwar n/'chf nur persön//'ch, sondern auch /'n

se/'ner beruf/fchen Karr/'ere a/s Psycho-
fherapeuf. Da /'st es nur norma/, dass /efzf
/'cb e/'ne Ze/'t/ang zurückstecke.

/cb habe es satt, e/'ne A//'b/7/-au zu se/'n.
Me/'ne Erfahrung (dass s/'ch Pam/7/'e und
Par/amenf scb/ecbf vertragen, d/'e Red.J /"st

s/'cher für v/'e/e /'unge Frauen enttäuschend,
/cb habe auch se/7 me/'nem flücktr/'ff v/'e/e
vorwur/svo//e ßr/'e/e gerade von Frauen
aus bürger//'cben Kre/'sen erha/ten. Aber
v/'e//e/'cbf — und darauf hoffe /'cb — g/'bf
me/'n Fa// auch den Ansfoss für d/'e nöf/'gen
A/euerungen be/'sp/'e/swe/'se (e/'n Par/amen-
far/'erbaus m/7 Kr/'ppe und K/'nde/TnädchenJ.
Auf Po//'f/'k werde /'ch n/'chf verz/'cbfen: /'m

Wa///s, /'m Kanton, b/e/'be /'ch we/'fer akf/'v.

Gabr/'e//e /Vanchen
/'n e/'nem «ßrückenbauer»-/nferv/'ew

Neuer Anlauf für
die «Fristenlösung»?
Eine vorberatende Kommission des Natio-
nalrats hat Mitte Oktober zwei Varianten
für den Schwangerschaftsabbruch in der
Schweiz vorgelegt. Eine Minderheit (7 Stirn-
men) will die Kantone ermächtigen, einen

Schwangerschaftsabbruch in den ersten
zwölf Wochen zu legalisieren (Fristenlö-
sung). Die Mehrheit der Kommission (8
Stimmen, Enthaltungen) will nur die so-
zialmedizinische Lösung tolerieren, einen
Schwangerschaftsabbruch also weiterhin
nur gestatten, wenn für Leben oder Ge-
sundheit der Schwangeren eine ernstliche
Gefahr besteht.

Das heute geltende Recht wird in der
Schweiz sehr unterschiedlich, also unge-
recht praktiziert. Es gibt Kantone, Spitäler,
Ärzte, die praktisch jeden Abbruch ableh-
nen, es gibt andere, wo Eingriffe je nach-
dem und mit unterschiedlichen Konditio-
nen vorgenommen werden. In jedem Fall
muss die Frau, die sich zum Abbruch der
Schwangerschaft entschlossen hat, den
Gang zu einem zweiten Arzt tun, der sie
mit einem psychiatrischen Gutachten als
«Notfall» klassiert. Vor allem diese Vor-
schritt wird vehement kritisiert; sie zwingt
viele in ihrer Situation ohnehin belastete
Frauen zu entwürdigendem «Theaterspie-
len», und ausserdem scheitert das Proze-
dere oft auch an den finanziellen Möglich-
keifen der Frau, die dann verfehmte, le-
bensgefährdende Schritte tut — auch 1979.
In den letzten Jahren wurde auch in der
Schweiz immer lauter mehr Straffreiheit für
den Schwangerschaftsabbruch in den er-
sten zwölf Wochen gefordert. Die Volksin-
itiative für die Fristenlösung wurde 1977
knapp abgelehnt. Sehr deutlich nein sagten
die Schweizer ein Jahr später aber auch zu
einem vom Bundesrat ausgearbeiteten Ge-
setz, das zum Teil mehr, zum Teil aber
auch weniger Freiheit gebracht hätte. In
der Folge reichten vier Parlamentarier und
vier Kantone Initiativen ein, die in dieser
Frage die Zuständigkeit der Kantone for-
dem.

3


	Das "Familienoberhaupt" soll geköpft werden

